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Die Exp()siti0 ss. saora.ment;i und die Ertheilung
des Segens mit dem san(3tissimum.

Der hochwürdlgste Herr Fürstbischof Robert hat über
diese wichtige Frage, auf die wir in diesen Blättern hinzuweisen
wiederholt veranlaßt wurden, die nachstehende Anordnung ((1ä.
10. Juli 1886, Verordnungen Nr. 241, l.) erlassen:

Es bestehen in Betrefs der Exp0sitio Ss. S-.cramenti und
der Ertheilung des heil. Segens mit dem san(-tissimum in
den einzelnen Pfarreien und Kirchen der Diöcese so verschieden-
artige Observanzen, daß ich mich veranlaßt sehe, zumal auch
das Verlangen nach einer allgemein bindenden Verordnung
mehrfach laut geworden ist, Folgendes zu bestimmen resp. in
Erinnerung zu bringen. «

Zunächst steht durch mehrfache ausdrückliche Entscheidungen
der S. G0ngreg. Rituum fest (c·l(1. 18. Dezember 1647 in
T01etana, 1. April 1662 in T-iurinen., 2. August 1692 in
Pisauren., 7. Juni 1681 in Saminiaten., 9. Juni 1654
in M0ntis Regalis etc. et(-.), daß die Exp0sjtio San(3tissimi
in keiner Kirche, auch die Klosterkirchen nicht ausgenommen,
jemals ohne die ausdrücklich ertheilte oder wenigstens mit
Sicherheit vorauszusehende li0entia0rdina1«ii, d. h. des Bischofs,
stattfinden darf, an welchen daher in zweifelhaften Fällen
stets zu recurriren ist. Selbstverständlich besteht diese Licenz
so ipso am heil. Frohnleichnamsfest und durch alle Tage der
Octave desselben, am vierzigstündigen und am zwölfstündigen
Gebet, wo dasselbe eingeführt ist. Jch ·ertheile dieselbe auch,
wie dies früher schon geschehen, hierdurch ausdrücklich für alle
sonn- und festtäglichen Nachmittagsgoitesdienste, auch wenn
dieselben in Bruderschaftsandachten bestehen. Auch will ich
gestatten, daß·an den höchsten Festen des Jahres und der
besonderen KIi«chen (Kirchweih, Pntwcininn:, Hanptseslen de-
stehender Bruderschaften) jedoch nur an solchen Orten, wo
dies bisher üblich gewesen ist und voraussichtlich ohne Anstoß
des daran gewöhnten Volkes nicht beseitigt werden kann, das
S-motissimum am Ende des Hochamts ausgesetzt und� nach
Absmgung eines Segensliedes der heil. Segen mit demselben

ertheilt werde. Ebendasselbe gilt auch ohne Einschränkung für
die Gebete für den heil. Vater, wo dieselben nach dem Hochamte
abgehalten werden, so lange dieselben noch dauern. Dagegen
ist es unstatthaft (mit Ausnahme des Frohnleichnamsfestes
und seiner Octave und des vierzigstündigen und zwölfstündigen
Gebetes) auch an den höchsten Festen das Hochamt cor-im
exp0sito san(-tissim0 abzuhalten, vielmehr muß die Exp0siti0
erst am Ende desselben erfolgen. Nur in jenen Kirchen, wo
die Bruderschaft vom allerheiligsten Sakramente besteht, darf
an dem betreffenden Monatssonntage (den ersten oder dritten
im Monat) das .Hochamt ooram exposito san(-tissim0 gesungen
werden. Der in einigen ehemaligen Klosterkirchen etwa noch
bestehende Gebrauch, allsonniäglich und an allen Festtagen
das Hochamt (-0ram exposito san(-tissim0 abzuhalten, ist als
Mißbrauch anzusehen (2. August 1692.in Pisauren.) und
demgemäß abzuschaffen, es sei denn, »daß ganz besondere
Gründe für diese Expositio vorhanden sind, worüber ich mir
jedoch die Entscheidung Vorbehalte.

Bei allen neu eingeführten oder noch einzuführenden
Andachten, die cor-im exp0sito san(-tissmo gehalten werden
sollen, ist meine Genehmigung dafür, insofern sie nicht schon
verliehen ist, einzuholen.

Was die Ertheilung des heil. Segens mit der Monstranz
betrifft, so ist als Norm festzuhalten, daß sie bei jedem Gottes-
dienste nur einmal und zwar am Ende desselben stattsinden
darf. Vor derselben muß den Rubriken-gemäß die Eollecte
de ss. snekn«inent0 gesungen werden, wenn dieselbe nicht
schon in dem vorangehenden 0fficium resp. Vespern oder in
der heil. Messe vorgekommen. Die Farbe der Paramente
kann die des ()fficium des betreffenden Tages sein, doch ist
für das Ve1um humer.-die die weiße Farbe ausdrücklich von den
Rnbriken vorgeschrieben. Wird ein Hochamt vom betreffenden
Sonn- oder Fefttage in der ihm enlsprechenden Farbe der
Paramente c0ram exp0sit0 S-).n0tissimo gehalten, so soll
wenigstens das Antipendium die weiße Farbe haben, bei
Nachmittagsandachten cum expositione sent, die sich nicht an
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die Vesper vom Tage anschließen, ist die weiße Farbe anzu-
wenden (9. April. 1808 in Hispa-1en.). »

Bei jeder Bxpositi0 S-inctissimi sind wenigstens 6 Kerzen
aus dem Altare anzuzünden (15. M-irtii 1698 in N-.rniens.).
Die Benedietlon mit der Pyxis ist durchaus verboten
(23. Ma·ji 1835 in uns. 0rd. Min0r. He1vet.). Doch ist es
gestattet bei minder feierlichen Andachten den Tabernakel zu
öffnen, so daß die Pyxis, die stets mit einem Mäntelchen von
weißer Farbe oder Goldstoff versehen sein muß, vom Volke
gesehen werden kann, auch dieselbe zu incensiren, doch darf
am Schlusse keine Benediction mit derselben stattfinden.

Jst das sanctissimum exponirt, so dürfen sich keine Reliquien
auf dem Hochaltar befinden. Auch hören coram exposito
san(-tissimo alle gegenfeitigen Reverenzen im Chore auf und
darf das Birett nicht aufgesetzt werden. Selbsiverständlich
darf niemals ein Requiem cantatum c0ram exp0sito Sanc-
tissimo, selbst nicht an einem Seitenaitare, celebrirt werden.
Doch dürfen Gebete für die Verstorbenen auch coram Sanc-
tissimo exposit0 (Allerseelenandachten) stattfinden (16. Dezember
1828 in Vo1aterana), es dürfen aber bei solchen Andachten
die Paramente nicht die fchwarze Farbe haben.

Jndem ich meinen Ehrwürdigen Clerus zur gewissenhaften
Beobachtung vorstehender Bestimmungen verpfiichte, setze ich
voraus, daß der von Allen zu sordernde Gehorsam gegen die
Vorschriften der Kirche und der Eifer für die würdige Behand-
lung des Heiligsten, das unserer Verwaltung anvertraut ist,
des nie genug zu preisenden und zu verehrenden allerheiligsten
Sakramentes, ein hinreichender Antrieb sein werde für die
Durchführung der oben getroffenen Bestimmungen alle Kräfte
einzusetzen, sollte dieselbe auch, was nicht immer ausgeschlossen
fein dürfte, hin und wieder auf Schwierigkeiten stoßen, von
denen ich fedoch überzeugt bin, daß sie niemals unüberwind-
lich sein werden. -

Ueber die Benediktion mit dem Ciborium und den
Oktolier·Nosenkranz.

H0diernus 0aeremoniarum Magister in Di0ecesi Perlen-
tina de consensu Rmi 0rdinarii s. Rit. 00ngregationi inse-
quentia Du�nia pro 0pportuna s01utione pI«oposuit, nimi1-um:

I. Quart: ex n0nnu1lis Sacrarum Rom-warum Oongre-
g-rti0num responsis aliqui putent, Sacr-Im Pyxidem, apert0
«I�-ii)ernacu1i 0stiolo, p0sse iidelium pietati exp0ni, minime
ver-o inde extrahi; alii vero educi posse 0pinentur tantum,
ut cum ea popu10 benedicatur, quemadm0(1um iie1«i solet
(-ertis diei)us in pluribus IDcc1esiis Regularium: quaeritu1«
num huiusmodi consuetudo admitti p0ssit?

II. Et quatenus e2e«7(ree·e)e.« pe1«mitti p0test, vi c0nsue-

tudinis, illis 0ong1«egationii)us sen religiosis familiis, quas-
etiam a1ibi ital i�acere consueve1-unt?

III. 0oncedine p0test, prudenti arbitri0 0rdinarii etiam
a1iis 00ng1«egati0ni1)us i(1 petentibus?

IV. Ad mandatum exequendum ssmi Domini N0stri
Le0nis Papste XIII iuxta Decretum Urbis et 0rbis die 20
Aug«usti vertentis anni, qu0ad Rosarium singu1is 0ctobris
diebus cum Litaniis in cunctis Ecclesiis par0chia1ibus reci�
tandum, et SSmum sacramentum exp0nendum, quo deinde
tide1es lustrentur: I. suflicitne privat-i exp0sitio, sci1i(-et
aperiend0 ostium Tabernaculi; et 2. potestne in hoc casu
extrahi Pyxis, quacum popu10 benedicatur?

V. E0dem Deereto praecipitu1«, qu0d Si meine Ros-rrium
cum Litaniis 1«ecitetur, sacrum inte1- preces peragatur:
quaeritur num h-.ec verba ita inte1ligi debeant, qu0d Ro-
sarium un0 eodemque temp0re dicatur qu0 Mist-Ja ce1eb1«atur;
ve1 p0tius Missa unten celebranda sit ac p0ste-I. R0sarium
cum Litaniis recitetur, quemadmodum fie1«i so1et in Perlen�
tina Di0ecesi?

Et S-.cra eadem Gongregatio ad re1ationem inkrascripti
secreteu·ii, exquisit0que v0to a1terius ex Ap. Caeremoni-Drum
M-1gistris, its prop0sitis dubiis rescriben(1um censuit, vide1icet :

Ae! I. -4;f;iJø«mate«7)e.
Äd II. Pe«o2-2«.5em2 in Z)7«e·mo.
A(1 III. «4;«·-E«7«m(rte"7)e.
Ad IV. Co72suZee2cZe«« S-Immer.
Ali V. -4ys)Æ«7«-setze-Je-e ad ;m«e«mczm Z)e««tem; ø2e·7mte·e2e at?

8ecemcZam.
Atque ita rescripsit ac decla1-avit die 16. Jana-trii

1886. Facta autem ab ips0met S. C0ngrega.ti0nis Secret-irio«
de contentis in IV Dubi0 Ssmo D. N. Leoni Papste XIII
re1atione, sanctitas sue« haec indu1gere dignata est: -4«e-2r2«s
.-,7)ec2·aZe«Z-»F c2«7·ce4msec«2te·e«s E"ccZes2«a7«2em zJa«zJe7·««m, in geti-
Z)«s zemese»«zJta ei:-«t)o82«e2«o -S-sure· -Irre-Miserere« .50Zemm· mode
se« Fee« O.5eeø2soø«e·m72 yiIeø«2· «eg«eat erkenne e·nc0mm0cZo,
endet« Fee« -»2ocZ-com en:cezJt2«om·.5 Z)e7«a»92· z)0te««t·. z2««Zee2t-e«
e«eeaZ2«c2«o ()7«cZ2«ø2cr7·2«2«, cum Strom PJw2«cZe, aPe7«e«encZo .5ee«Ze·eee
ad 2«m«te·0 o.-e2«oZe«m C�27)o7«2·e« (Tabernakelthüre), et cum en
z)0zmZ7-me in jZne öee2eeZ2«ce«eZo. Die 4 F�ebruarii anno e0dem.

-�-D-1--

Die Beatification und Canonisation des
ehrwiirdigen Ioannes Nepomuk von Tschiderer,

Erzbischof von Trient. »
Die S. IF. O. hat durch Decret vom 27. Mai die Ein-

leitung des kanonischen Verfahrens in Betress der Beatisieation
des hochverehrten Kirchenfürsten von Trient beschlofsen. Im
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Eingange des Decretes werden die Tugenden des Seligen wie
folgt hervorgehoben:

,,lnter Ap0st0licos viros, et animarum pasto1-es, qui hat-
nostra -let-.te E(-(-lesiam Dei inaxim0pere illustrarunt, seine
emieuit Dei sei-vus Ioannes Nep0mucenus (1eTsehi(1erer Epis-
(-opus Tridentinus, euius praee1-irae virtutes magnam saue-
titatis kam-im ipsi oompar-traut, a Deo, uti per-hibent, plu-
ribus signis e0nfi1-met-Im. Ex qui) fa(-tum est at in 0uria
e(-clesiastica �1�ri(1entina, 0rd.inaria Auet0ritate Process-us super
F�ama sauer-itatis vit-re, virtutum et mir-r(-ul0rum statim post
preti0sum eius 01)itum�·»instru(-tus fuerit. cui deinde acces-
serunt p0stulato1-iae litterar- Sei-enissimi 1«�r-in(-isei Iosephi I
Austriae et Hungariae Imperatoris, net: non plurium Emi-
nentissim01-um Saugt-re Romanae Eeelesiae 0ar(iina1ium,
Revere11(Ziissimorum Arehiepis(-0porum et Epise0p0rum erlie-
rumque vir01«um eec1esiasti(-a et eivili dignitate iusiguium,
qui de ei-idem san(-titatis kam-r 1ueu1enter testati sunt.«

j

Die Neformation in Schlesien.
Von Erzpriester Dr. Soffner in Oltaschtn.

§ 18. Kürzere Notizen über einige Ortschaften des
Fürftenthums Breslau.

Am Schlusse dieses Abschnittes lassen wir noch bezüglich
einiger Ortschaften des Fürsienthums Breslau einzelne kürzere
die Einführung der Reformation betreffende Nachrichten hier
folgen, soweit uns über sie dergleichen Nachrichten bekannt find.

l. Mantis.
Wenn die Angabe Bergs «) richtig sein sollte, so müßten

wir annehmen, daß hier, obwohl diese Stadt dem Bischof
gehörte, dennoch die Reformation fchon frühzeitig eingeführt,
hernach aber im J. 1547 unterdrückt worden wäre.

Nach anderweitigen Nachrichten E) hätte nachweisbar noch
im J. 1552 daselbst eine evangel. Schule bestanden, indem
im angegebenen Jahre an ihr Balthasar Tiles1us als Rector
angestellt worden.

Etwa zehn Jahre später scheint die Pfarrei« bei dem da-
mals allgemein in Schlesien herrschenden Priestermangel ver-
waist gewesen zu sein, da im Februar 1563 ein Breslauer
Domherr, Lin. Franciscus Conradi, mit Genehmigung der
übrigen Herrn des Kapitels nach Kanth ging, um die dortige
Kirche und Pfarrei zu versehen 3).

Jnfolge Berichtes dieses Herrn mag es wohl geschehen
fein, daß nicht lange darauf Bischof Kasparus, du. Breslau
6. April 1563, an die von Kanth schreibt, er sei glaubwürdig
-

I) Berg a. a. O. 59.
D) Ehrhardt a. a. O. l. 584. Z) Kastner, Archiv 1.95.

berichtet, daß die ganze Gemeinde daselbst sich ihrer ordent-
lichen Pfarrkirche entschlage und in dieser Zeit die hochwürd.
Sakramente allda nicht suche: sie sollen .sich im Gehorsam
der kathol. Religion und ihrer Pfarrkirche verhaltenI).

Einige Jahre nachher treffen wir zwar in Kanth einen
eigenen Pfarrer, Wolfgang Perfert; doch wird von ihm in
der Sitzung des Breslauer Domkapitels vom 13. Februar l568
mitgetheilt, daß er zum großen Anstoß anderer Priester und
Katholiken ein Weib genommen habe, und soll dem Bischof
davon Kenntniß gegeben, und selbige: ermahnt werden, so
etwas nicht ungestraft zu lassen, worauf am 27. ej. der Decan
vom Bischof berichtete, derselbe beabsichtige, ehestens jenen
Pfarrer abzusehen und aus Kanth zu vertreiben, rathe aber,
mit ihm zu verhandeln, ob er sein Weib verlassen und zur
Kirche zurückkehren wolle 2).

Ob nun Pfarrer Perfert letzteren Schritt gethan habe,
oder nicht, ist ungewiß; dagegen erfahren wir, daß gleich im
Anfange der Regierung Bischofs Martinus, am 1. Septem-
ber 1574, vier Bürger aus Kanth vor dem genannten Kapitel
mit Mund und Hand angelobt und zugesagt, hinfüro die
Kirche zu Schosnitz, zu welcher sich die Evangelischen der
Stadt hielten, gänzlich zu meiden und sich an die katholische
zu Kanth halten zu wollen 2c.3). Dafür hatte aber der
Bischof am 7. December 1582 dem Kapitel gegenüber zu er-
wähnen, daß dreißig Kanthner Bürger den Brieger Herzog
Georg um Jntercession beim Blschofe gebeten, daß dieser ihnen
das Exercitium der A. C. gestatten möge :c.4).

Sodann erhoben sich im J. 16l9 Klagen aus Kanth,
weil dort ,,einem evangel. Bürger, Hans Dantz genannt, vom
Pfarrer daselbst die Trauung verwiedert worden mit Vorgehen,
samb es J. F. D. inhibiret und ihm ernst anbefohlen: welcher
sich hinfort der kathol. Kirche nicht verhalten wollte, nicht
sollten Gelübde, viel weniger die Trauung gestaitet und zu-
gelassen werden«&#39;).«

Als hierauf auf Grund der Conföderations-Arie vom
31. Juli 16l93) seit dem Monat October d. J. die pro-
tesiantischen Defensoren factisch alle politische Gewalt in Schle-
sien in Händen hatten, so richteten die Evangellschen der Stadt
Kanth an die Fürsten und Stände die Supplik, daß ihnen die
Kirche in der Stadt nebst der Schule restituirt, und hierdurch
das freie Religions-Exercitium in der Stadt möchte verstattet
und zugelassen werden, und erhielten hieraus, da. Breslau
den 10. März 1620, den Bescheid: Weil die Katholiken in
-1--?�---

1) Derf., sct·ipto1-. Niss. K. B. I2. l75. V) Ders., Archiv I. i04.
S) Ebendas. I. 115. 4) Ebendas. I. 122.
O) Act. publ. 16l9, ed. P-Um 241. S) Ebendas. 367 ff.
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der Possefsion der Kirche befunden worden, so daß sie deren
nicht entsetzt werden können, so solle ihnen freistehen, entweder
vermöge des Majestätsbriefes eine neue Kirche und Schule
zu erbauen, oder sie follen sich- wie bisher, so auch nachmals
mit der Schosnitzer Kirche behelfen :e.�). Sie errichteten
nun in der That eine eigene Kirche in der Stadt, und hielt
daselbst Prediger Balthasar Hoffmann aus Breslau am Pfingst-
sonntage (7. Juni) 1620 für sie den ersten Gottesdienst ab2).
Bald darauf -baten sie auch in einem Gesuch, welches am
II. ej. im Domkapitel zur Berlesung gelangte, daß ihnen
das Begräbniß auf dem Kirchhofe der Katholiken, und das
Geläut der Glocken für ihre Leichenbegängnisse verstattet
würden3).

In welcher Lage sich um jene Zeit der kathol. Pfarrer in
Kanth und seine Gemeinde befunden, erfahren wir zum Theil
aus einer Aeußerung des damaligen Stadtpfarrers, indem
dieser schreibt: »Weil die Kanthner Abgefallenen, welche die
Zahl der Katholischen um das Dreifache überstiegen, den
Geistlichen mit Ausweifung und dem Tode droheten, die
Accidenzien verweigerten und einen Tempel aufrichteten, so
verließen mich meine zwei Kapelläne, und war ich genöthigt,
die Kirche in Poln.-Schweinifz aufzugeben 4).

Als jedoch nach« der für die Conföderirten unglücklichen
Schlacht am weißen Berge (8. November 1620) in den zur
Krone Böhmen gehörigen Ländern, insbesondere auch in
Schlefien, ein oölliger Umfchwung der kirchlich-politischen Ver-
hältnisse eintrat, währte es nicht lange, bis auch in Kanth der
evangel. Gottesdienst wieder unterdrückt wurde. Schon unterm
5. Februar 1622 schrieb Bischof Erzherzog Karl aus Neisse
an den Herzog Rudolph zu Liegnitz als damaligen obristen
Landeshauptmann, daß dieser die Neisser Restitutions-Com-
mission, wo möglich, auf Montag nach Lätare (7. März) aus-
schreibe, indem er nicht daran zweifele, daß dann derselbe
auch in den in gleichem Falle besindlichen bischöflichen Städten
Kanth und Ziegenhals durch schleunig folgende Commifsion
die bei dem neuen Regiment eigenmächtig vorgenommenen
Neuigkeiten werde abschaffen lassen «�). Und so erscheint denn
auch Kanth Anfang des folgenden Jahres, 1623, unter den
vom Bischof reducirten Orten «3); wenngleich noch bei der
am 18. Januar 1639 durch den Archidiakonus Petrus Ge-
bauer daselbst abgehaltenen Bisitation 7) die Zahl der dasigen

i) A(-c. pur-I. 1620, ed. P-I«-» 7e.
2) Pol a. a. O. V. 209. Z) Kastner, Archiv 1. 191.
4) Kabirschiy, Kanth 32.
D) Kastner, Neifse 292 ff. C) Derselbe, Archiv I. 209.
7) Protokoll im Dom·Archiv; es heißt darin von Kanth: Cis-irae

quovdam satis 0pulenta, nunc pauperrima, exusta, spoiiata et

H

Evangelischen eine große war, welche haufenweise aus der
Stadt nach Schosnitz zum luiher. Gottesdienst ausliefen.

2. 8ci�so8nitz.
Hier hat Matthias1) von Prockendorf die Reformation

eingeführt, doch nicht vor dem J. 1563, da es in diesem
Jahre noch einen kathol. Pfarrer, Namens Antonius Cromer,
daselbst gab, aber wahrscheinlich wohl bald nach dem J. 1563,
da um jene Zeit Matthias von Prockendorf schon die Absicht
hatte, den genannten kathol. Pfarrer abzuschaffen und an
dessen Stelle einen luther. Prediger zu setzen. Es schreibt
nämlich Bischof Kasparus, (1d.Breslau den 8. October 1563,
an Matthes und Hieronymus, die Prockendorfer Gebrüder
auf Koberwitz und Schosnitz, Pfarrer Antonius Cromer zu
Schosnitz habe vor ihn gebracht, daß sie ihn von seiner Pfarrei
Schosnitz abschaffen und an seine Stelle einen anderen sekti-
schen Prediger einsetzen wollten, indem er sie zugleich ermahnt,
denselben ungeirrt und ruhig bei der Pfarre verbleiben zu
lassen "«). Diese Ermahnung werden sie aber jedenfalls nicht
befolgt, sondern entweder den Pfarrer wirklich vertrieben, oder
doch nach seinem Tode einen protestantifchen Geistlichen bei
ihrer Kirche in Schosnitz eingeführt haben, und wird letztere
von da an wohl ununterbrochen in evangel. Händen geblieben
sein, bis sie später, am 8. December 1653, durch die bekannte
kaiserliche Reductions-Commission wieder in kathol. Besitz zu-
rückgeführt wurde.

Z. -Roti�1s�ärk)en.
Dieselben Gebrüder Prockendorf haben um die nämliche

Zeit, wie in Schosnitz, auch in Rothfürben durch Einsetzung
eines luther. Predigers die Reformation eingeführt.

Anfänglich hatten sie, wie wir aus einem Schreiben
Bischofs Kasparus an sie, cid. Breslau den 21. October 1563,
ersehen, die Absicht gehabt, »den kathol. Pfarrer Albertus
Radowki zu Rothsürben abzuschaffen und einen anderen sek-
tischen Mann dahin einzusetzen3).« Als nachher dieser Pfarrer

quodammodo dese1·t-a et ini1abitabilis . . . soatethae1-esi, cut«1«unt
inco1ae tu1·matim ad Luti1erat1orum exercit.ium, quo(1 Ende mi11e Cir-
citer passibus in pago se-hosnit2 distat . . . I«J1·exerund andre pau-
(:os ann0s perfrictae f1·ontis oppida11i hujus loci temp1um ei; sci1olam
insta1« semina1·ii haereticae pravitatis, its. ul: paucissimss exceptis.
t0tus cis-ium c0nc:u1·sus eo (ief1uxe1«it; seid, Deo laws, hast: lues e
mecii0 author-state. a1·ct1iduca1i ei; episc0pali sublata est, neq11e ves-
tigiutv ista1«um aedium a.mp1ius apparet.

I) Nicht Matthäus, wie Heyne a. a. O. I11. 786 hat; Matthäus
war der Vater des Matthias von Prockendorf.

D) Kastner, sckiptor. Niss. a. a- O. 184.
Z) Ebendas. 186.
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gestorben war, und sich ein anderer kathol. Priester, Joh.
Makowskt, beim Bischof um die erledigte Pfarre beworben
hatte, siellte letzterer an die Herrn Gebrüder durch Schreiben,
da. Breslau den 29. April 1564, das Begehren, genannten
Bewerber ihm für dieselbe zu präsentirenI). Letzteres thaten
sie aber nicht, sondern setzten, wie der Bifchof in einem ferneren
Schreiben an sie, del. Neisse den 6. Juni 1564, sagt, in
diesem Dorfe, welches bis dahin ,,allweg der kathol. Kirche
anhängig und zugethan gewesen«« war·«), einen neuen ketze-
rischen Pfarrer ein, und mag hieran auch ein weiteres
Schreiben des Bischofs an sie, d(1. Neisse den 23. Juni 1564,
worin er ihnen mittheilt, daß er den Ntcolaus Naporka nach
Rothsürben zu ordnen und ihm die Pfarre auf ein Jahr zu
commendiren geursacht sei«), wohl nichts geändert haben,
sondern Kirche und Pfarrei von da an bis zu ihrer am
5. Februar 1654 erfolgten Reduktion in protestantischem Besitz
geblieben sein.

L. Gras-8ck"iottkiciu.
Auch hier soll ein Prockendorf, nämlich Paul von Procken-

dorf, Erbherr des halben Gutes Groß-Schotttau, gest. 10. Mai
1584, die Resormation eingeführt haben 4).

5. Borganie.
Der Pfarrer von Borganie hatte sich beim Bifchof Kasparus

darüber beschwert, daß ihm Kaspar Tschetschau, Metche genannt,
zu Borganie den Decem verhtelte, das Holz von der Widmut
wegnähme und ihn selbst von der Pfarre wegschaffen und
einen Kürschner als Pfarrer dahin einsetzen wollte. Darauf
befahl der Bischof durch Schreiben, del. Neisse den 9. September
1564, dem p. Kaspar Tschetschau, daß er den Pfarrer geruhiglich
bei seiner Pfarre verbleiben, sich auch hinfür mit Schmälerung
und Geringerung der Widmut enthalten solle«). Da jedoch
Kaspar Tfchetschau sich dem bischöflichen Befehle nicht gehorsam
verhalten, citirte ihn der Bifchof auf neue Beschwerde des
Pfarrers durch Schreiben, (1ä. Breslau den 8. October 1564,
für den Donnerstag darauf nach Breslau zur Verantwortung«)
und beauftragte durch Rescripte, dd. Breslau den 11. October
1564, den Official Dr. Schleupner und den Hofrichter daselbst,
die Parteien zu verhören und nach Gebühr zu bescheiden 7).

Z. Oktafckiia.
Nach Bergs) soll in Oltaschin der evangel. Gottesdienst

im J. 1547 mit Gewalt unterdrückt worden sein, müßte also
-j.j�-�----«

1) Ebendas. 199. D) Ebendas. 201. I) Ebendas. 204.
S) Ehrhardt a. a. O. I. 551.
Z) Kastner, sc1«iptor. Niss. a. a. O. 206.
C) Kastner scriptot·. Niss. a. a. O. 206.
7) Ebendas. 213. S) Berg a· a. O. 59 u. 388.

bis dahin daselbst bestanden haben. Wie verträgt sich aber
damit, daß aus jener Zeit bis in die vierziger Jahre kathol.
Pfarrer bei der Oltaschiner Kirche urkundlich nachweisbar sind,
nämlich Vincenz Kratzberg- Joh. Friderici, Dr. Nicol. Weidener
und der Plebanus Thomas Myeska1)?

Dagegen scheint einer der folgenden Pfarrer, Joh. Schontich,
zur neuen Lehre sich bekannt zu haben, da der Dompropst
Almerich Piccolomini als Erbherr des Dorfes und Patron.
der Kirche in der Kapitelssitzung vom 15. März 1563 die
anderen Herrn um Rath bittet wegen der Bauern zu Oltaschin,
von denen es heiße, sie seien von ihrem Pfarrer Joh. Schontich
zusammenberufen worden und hätten ihm geschworen, nie anders-
als unter beiden Gestalten communiciren zu wollen2), und
da auch die »protestantlschen Besitzer der eingepfarrten Ortschaften,
wie Dr. Vipertus Schwab in Hartlicb u. a., von ihm aus-
drücklich erklärten, daß er gleich ihnen selbst der A. C. zugethan-
gewesen sei3)· Doch mag er wohl bald seitens des Propstes
abgeschafft und an seiner Stelle Franz Piccolomini, ein
Bruder des letzteren, eingesetzt worden sein, an dessen Stelle
dann wieder im J. 1566 Georglus Leo als Pfarrer trat.

Aber eine Folge des erwähnten Schrittes Pfarrers Schontich-
war, daß gedachte protestantische Grundherrschaften, wohl durchweg
Breslauer Patricierfamilien angehörig und sich daher auch
auf den Schutz der Stadt Breslau stützend, den neuen Pfarrer
von Oltaschin nicht anerkannten, unter dem Vorgehen, daß
es ihnen, und nicht dem Dompropste zukomme, der Kirche
daselbst einen Pfarrer zu besorgen, und sie ihm deshalb auch
den Decem verweigerten. Pfarrer Leo wandte sich daher mit
seinem Patron, dem genannten Propste Piccolomini, zunächst
an die Stadt Breslau, als Trägerin der Landeshauptmannschaft
des Fürstenthums, um Schutz seiner kirchlichen Gerechtsame;
da sie aber auf dieser Seite folchcn nicht fanden, so richteten
dann beide wiederholte Beschwerden an den Kaiser Maximilian II..,
der denn auch durch Mandat, del. Troppau den II. Februar
15674) an die Stadt Breslau den Befehl erließ, besagten
Pfarrer tm Besiße seiner Pfarre nicht beunruhigen und ihm
die zuständigen Declmen verabreichen zu lassen.

7. Tkiauer.
Schon im J. 1533 verweigerten, wie in der Sitzung

des Domkapitels vom 19. December d. J. zur Sprache gebracht
wurde, die Kapltelsdörfer Mellowitz, Boguslawitz und Reppline
ihrem Pfarrer ebenfalls die ihm zustehenden kirchlichen Bezüge,
weil selber nicht von ihnen zum Pfarrer erwählt worden sei««)..

L) Mein Oltaschin re. 2l. S) Kastner, Archiv l. 95.
Z) Oltaschin re· 2I.
4) Ebendas. 22; das kaiserliche Mandat abgedruckt ebendas. 159.
5) Kasiner, Archiv I. 69.
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8. 9. l0. u. ll. 8(i�nvoitfckI, .s3ettkern, ·Makknvitz um! Rippern.
Aus erwähntem Ordinationsregister erfahren wir sodann

auch noch, daß am 28. Juni 1566 Simon Figulus, ein
Pole, zum Pasior des Dorfes ,,Schweitz,« am 13. November
1571 Joh. Ovid, Schulmeister aus Ohlau, zum Pastor der
Kirche in Beitlern, am 5. December 1571 Heinrich Tschweszke
aus Liegnitz zum Pastor der Kirche in Malkwitz, und endlich
am 5. Januar 1572 Paul Hein aus Breslau zum Pastor
der Kirche in Nippern ordinirt worden ist.

Die Fortsetzung vorstehender Arbeit, betreffend die Fürsten-
ihümer Llegnitz-Brieg-Wohlau, Jägerndorf mit Leobschütz,
Oppeln-Ratibor und Teschen, sowie die Siandesherrschaften
Oberschlesiens, ist zugleich mit dem Fürsienthum B«-slau
inzwischen als besondere Schrift unter dem Titel: Geschichte
der Resormation in Schlesien, Fascikel l. im Buchhandel
erschienen, während der Schluß dieser Reformationsgeschichte
im Fascikel II., so Gott will, binnen Jahresfrist zur Veröffent-
lichung gelangen soll. Vater(-! D. V.

Das Iubiläums-Almosen.
Jn einer Gesellschaft von Geis1lichen sagte jüngst einer

derselben: »Ich habe drei Mark Jubiläumsalmosen erhalten,
bitte H. N. nehmen Sie es für den St. Bonisaziusverein.«
Ein anderer Herr aber sagte: ,,Geben Sie es doch mir, ich
habe die Kirche renooirt, und kann noch viel Geld gebrauchen.«
Einige der Herrn bezweifelten, ob das Geld dann im Sinne
des heil. Vaters bei dem Jubiläum verwendet sein würde.
Einen ähnlichen Fall lesen wir im Münst. Pastoralbl. Dort
heißt es: ,,Jn einer Konferenz wurde die Frage aufgeworfen,
ob das Jubiläums-Almosen zu jedwedem guten Zwecke,
z. B. zur Stiftung eines 40stündigen Gebets oder einer
tnonatlichen Herz-Jesu-Messe könne verwerthet werden. Die
Meinungen waren getheilt; wie ist zu antworten·i« Und das
Pastoralbl. aniwortet:

Der Wortlaut im päpstlichen Schreiben ist folgender:
,,stipem a1iquam pro sue. qujsque t·aeu1tate, a(1hibit0 in con-
silium eonfessario, in a1iquod pium e0nferant opus, quer!
ad propagati0nem et inerementum tic1ei (-ath01ieae pertineat.
1ntegrum unieuique sit quoä malit optare: due tamen no-
rninatim designanda putamus, in quibus erit 0ptime e0ll0-
eata benelieentia, utrumque muItis le(-is indigens opis et
rate!-re, utrumque eivitati non minus quam eee1esiae fruc-
tu0sum, nimirum privat-is puer0rum sehe!-is et semina1·ia
e1erio0rum.« In der bischöslichen Verordnung über die Feier
des Jubiläums im Bisthum Münster heißt es sub 5. e:

,,Ein Almosen nach dem Maße des Vermögens unter dem
Beirathe des Beichtvaters zu einem zur Ausbreitung der heil.
Kirche dienenden Zwecke zu spenden. Wir empfehlen in dieser
Hinsicht, da für die beiden vom heil. Vater namentlich be-
zeichneten Zwecke hier zu Lande zur Zeit ein besonderes Be-
dürfniß nicht vorliegt, den Bonifaziusverein, und bestimmen,
daß in allen Kirchen Büchsen mit der Ausschrift ,,Jubiläums-
Almosen« angebracht werden sollen, worin die Gläubigen ihre
Gaben niederlegen können. Letztere sollen dann von uns für
Missionszwecke verwendet resp. dem Bonifaziusvereine zuge-
führt werden.« Nach dem Wortlaut der päpstlichen Bestimmung,
woraus es vor allem ankommt, soll das Almosen ,,a(1 proper-
gati011em et ine1·ementum i-i(1ei eath0li(-ne« gespendet werden.
Da liegt allerdings der Gedanke nahe, daß selbiges zunächst
für das eigentliche Missionswerk dienen soll; aber der spezielle
Hinweis auf ein doppeltes Werk, die Kinderschulen und Priester-
seminare, deutet hinreichend an, daß das Mlssionswerk im
weitesten Sinne des Wortes zu fassen ist, da unseres Erach-
tens es sich dabei um die Unterstützung von katholischen Privat-
schulen gegenüber den atheistischen Staatsschulen und um die
Unterstützung von Priesterkandidaten handelt, was ja in manchen
sogenannten katholischen Ländern, dank den modernen Rechts-
grundsätzen, sehr nothwendig ist. Jndeß betonte der heil. Vater
außer der pr0pagatio auch das inerementum iic1eieatI10lieae,
was nach unserer Ansicht auf das innere Wachsthum des
Glaubenslebens hindeutet und darum alles in sich schließt,
was der Förderung desselben dienlich sein kann. Da nun die
beiden in der Frage bezeichneten Zwecke diesem Wachsthum
unverkennbar dienen, so erachten wir es für erlaubt in diesem
Sinne das Almosen zu verwenden. Selbstverständllch gilt
das nur von dem versönlich überreichten Almosen, da das in
den Büchsen gesammelte Geld der bischöflichen Behörde zur
weiteren Verfügung übersandt werden muß.

Weitere Ausführungen über diese Frage bringt noch das
Erml. Pastoralbl.

Es schreibt: Während bei gewöhnlichen Jublläen des heil.
Jahres keine Erwähnung eines besondern Almosens geschieht,
wird bei allen außerordentlichen Jubiläen die Spendung eines
Almosens als wesentliche, von Allen ohne Ausnahme zu er-
füllende Bedingung vorgeschrieben. Der Wortlaut dieser Vor-
schrift ist in verschiedenen Zeiten verschieden. So bezeugt
Gobat tom. 2. tr. Z, e. 29, n. 220, in früheren Jahrhun-
derten sei die Fassung gewesen: Qui de(1erit eleem0synam,
quantam pro sue-« (-uique faeult-.te visum fuerit, während
im 17. Jahrhunderte nach demselben Auctor n. 2t9 die
Fassung gewesen: Si e1eemosynas ad libitum, pr0ut earitas
singulis suggesse1-it, feeerit, oder qui e1eem0synas pro arbi·
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trio sue i"eeerint, oder prout euique suggeret devotio. Diese
Fassung scheint von da ab die gebräuchlichere geworden zu
sein, weshalb Maurel-Schneider 2, Th. 5, Absch. 197 n. 45
schreibt: ·Es heißt gewöhnlich in der Verleihungsurkunde ein-
fach: ,,ein Almosen für irgend ein frommes Werk, ein Almo-
sen nach Gutbesinden, ein Almosen nach dem Willen und
der Andacht eines Jeden, ein Almosen, wie es einem Jeden
der Geist der Liebe eingeben wird.«

Die Doctoren knüpfen hieran verschiedene Fragen, deren
wichtigsie sich auf die Größe des Almosens bezieht. Wir
stellen ihre Ansichten hier nach einem Aufsatze des köln. Pastoral-
blatis folgendermaßen zusammen.

Schneider sagt im Anschlufse an die oben angeführten
Worte: Ueber die Größe des Almosens ist nichts näher bestimmt.
Jedenfalls erfüllen die Armen diese Bedingung, wenn sie
eine geringe Kleinigkeit als Almosen geben. Gurt) n. 1069
quaest. 9 beantwortet die Frage distinguend0: I. Wenn es
in der Bulle heißt: Qui (lederit eleemosynam, so genügt
jedes Almosen, mo(1o non sit ita parva, ut fere nil1il esse
vic1eatur. 2. Wenn es heißt: Quantum ouique pro sua
faeu1tate visum fuerit, so muß das A1m0skU in etwaigem
Verhältnisse mit dem Vermögen des Einzelnen stehen, weshalb
ein Obolus für den Armen, nicht aber für den Reichen genügen
würde. Ita satis eommuniter. S. läg. n. 538, q. 11. Der
heil. Alphons unterscheidet eine dreifache Fassung der Ablaß-
bedingung: I. Wenn es heißt: Quantum pro sua (-uique
faeultate visum tue:-it, deckt sich seine Entscheidung mit Gurt)
sub 2. 2. Wenn es heißt: P1·out unieuique sugge1-et devotio
vol quantum quisque pro arbitrio iudieaverit, so muß nach
Pasqualigo das Almosen nach dem Vermögen des Einzelnen be:
messen werden, während Theodor vom heil. Geiste behauptet, jede,
auch eine geringe Quanität, genüge. Z. Wenn es heißt: Qui
de(1erit e1eemosynam, so muß man unterscheiden; denn entweder
will der Papst lediglich, daß ein Werk der Barmherzigkeit geübt
werde, oder er will Almosen für ein frommes Unternehmen;
im erstern Falle genügt jedes Almosen, nicht aber im letztern,
wie ausdrücklich St. Thomas lehrt. Die Stelle beim heil.
Thomas, worauf der heil. Alphons s1ch bezieht, lautet: Diesen-
dum quod quando datur indulgentia indeterminate ei, qui
dat a11xilium ad fabrioam eeolesiae, intel1igitur tale auxilium
quod sit eonveniens ei, qui auxilium dat: et seeundum quod
act-edit ad hoc, seeundum hoc plus vol minus de indulgentia
(-ensequitur. Unde etiam a1iquis pauper dans unum dena-
rium eonsequitur totam indulgentiam, non autem dir-es,
quem non de(-et ad opus tam pium et t"ruetuosum ita parum
da1-e: sicut non di(-eretur rex alieui l1omini auxilium t�aeere,
Si ei oi)o1um (1a1·et (suppl. q. 26. a. 2. ad. 3.). Diese

Unterscheidung wird von andern Moralisten einfach übergangen.
Sie sagen mit Bonacina und Diana, es genüge in diesem
Falle jedes Almosen nach der Rechtsregel 30 in 6: In obsouris
minimum esse sequendum. Nun aber sei die Fassung: Qui
dederit eleemosynam dunkel, da man sie von einem bedeutenden
Almosen ebenso wie von einem geringen auslegen» könne.
Folglich reiche das geringste aus. Gobat l. e. Jn anderer
Weise begründet diese Ansicht Diana tom. 4 tr. 4, resp. 22,
n. 2: Illa oonditio e1eemosynae indekinite proposita per
quam1ibet etiam minimam e1eemosynam adimp1etur; nam at
Aristote1es testatur, ad veritatem propositionis indelinita(-
quae1ibet singu1aris sufl·ieit. Dieser Ansicht stimmt Cardinat
Lugo bei, glaubt jedoch die Mahnung beifügen zu sollen:
Gurandum, ut eleemosynae sint in q11antitate proportionata ad
tinem implorandi divinam opem. De Poenit. disp. 17, n. 114.

Wenn hiernach"die Klausel: ,,Qui (lederit eleem0synam«
hinreichend erklärt ist, so läßt die andere ,,Quantum euique.
pro sua kaeultate visum kuerit« noch begründete Zweifel· zu;
denn wenn das Almosen dem Vermögen des Einzelnen ent-
sprechend sein muß, so könnten, wie Diana n. 3 ausführt,
die Gläubigen niemals bestimmt wissen, ob sie den Ablaß
gewonnen, da es sehr schwer ist, genau zu bestimmen, welches
Almosen genau dem Besitz-e entspri«cht. Ferner wenn das
Almosen nothwendig dem Stande und Vermögen des Einzelnen
enisprechen müßte, so müßten Könige und Fürsten 100 und
1000 Thaler geben; dadurch aber würde die Gewinnung des
Ablasses zu sehr erschwert. Endlich wenn die Päpste einen
Ablaß ausschreiben für alle, die zum Baue einer Kirche bei-
tragen, und diese Klaufel buchstäblich verstanden werden müßte,
so würde sich eine Summe ergeben, die nicht nur für den
Bau einer Kirche, sondern vieler Kirchen ausreichte, was
offenbar nicht in der Absicht des Papstes läge. Durch diese
Gründe haben sich mehrere Theologen zu der Ansicht bestimmen
lassen, es genüge auch in diesem Falle jegliches Almosen. Am
besten gefällt uns die Auslegung dieser Klause! von Angelus
Bossius bei Diana l. (-.: Quantitas e1eemosynae non est
mensuranda matl1ematiee, mensurando ut aiunt omnes
ouiusque t"aeultates ealamo et atramento, sed moraliter et
prudentis viri arbitrio; in 11niversum sut"lieiet, ut detur
eleemosyna oompetens statui iuxta e1eemosynam, quam�
homines talis status eommuniter so1ent faeere extra inhi-
laeum. V. gis. vir nobilis eonsuevit dare in e1eemosynam.
iulium unum; talis etiam eleemosyna sut"ii(-eret ad 1uerandam«
indu1gentiam, com-essam sub onere eleem0synae iuxta i"aeu1-
tatem, et si iniunetae fuerint tres eleemosynae, satis erst,
si det tres iulios. Artit"ex (-onsuevit dare unu1n solidum
pro eleemosyna, et eleemosyna unius so1idi sut�iioiet pro
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tu(-ro i11(1ulgentiae. Bau-o (-onsuevit date tres iulios, prin-
c-eps scutum, rex duos aureos, satist�aciont et la(-rabuntur
indulgentiam, Si talem eleemosynam erogent. Wie Diana
haben auch wir dieser Erklärung nichts beizusetzen.

Eine besondere Schwierigkeit machte die von Leo XlI1.
im heutigen Jubtläum angewendete Klause! stipemque ali-
quam pro sue« quisque fu«(-ultate, adhibjto in (-onsilium
c0ni"essa1«io, in aliqu0d pium 0onfer-tut opus, qu0c1 ad pro-
pagati0nem et incrementum ii(ilei catholic-as pertineat. Durch
die Entscheidung der heil. Pönitentiarie v. 30. Januar c. ist
ein Doppeltes nunmehr festgestellt: 1. daß die Gläubigen im
Allgemeinen nicht verpstichtet sind, bezüglich des zu spendenden
Almosens mit dem Beichtvater Rath zu nehmen, sondern nur
die, welche über die Höhe des ihrem Stande enisprechenden
Almosens zweifeln; 2. daß die Höhe insoweit dem Vermögen
der Einzelnen entsprechen müsse, als die Gabe, welche für
Arme ausreicht, nicht auch für Reiche als hinreichend ange-
sehen werden kann. Damit ist also die Ansicht, als reiche in
jedem Falle ein beliebiges Almosen aus, mindestens als hier
nicht anwendbar zu erachten.j--.1-?--�-

Literaturbericht.
Der um den heil. Rosenkranz hochverdiente und auch in

der Diöcese Breslau und deren Delegatur wohlbekannte Do-
minicanerpater F:-. Thomas Maria Leikes hat vor seinem am
20. Mai d. J. erfolgten Tode noch das bedeutende Werk vom heil.
Rosenkranz ,,Rosa aurea« vollendet, welches nunmehr im Ver-
lage von A. Laumann in Dülmen i.XW. erschienen ist. Unser
Hochwürdigster Herr Fürstbischof Robert dankt für das Hoch-
demselben von dem Nachfolger des Verfassers in dem Amte
des Promotors SS. Rosarii Er. Heinrich Jos. Pflugbeil in
Venlo überreichie Prachtexemplar mit folgenden anerkennendeu
und empfehlenden Worten: »Es ist mir wohlbekannt, mit
welcher Liebe und Hingebung der nunmehr verewigte Ver-
fasser seines Amtes als Promotor Ss. Rosarii gewaltet hat,
und ich freue mich, daß seine Wirksamkeit durch die Heraus-
gabe dieses Werkes auch nach seinem Tode noch fortdauern
-wird. Denn ich bin überzeugt, daß dieses vortreffliche Werk
zur Ausbreitung und Hebung des heil. Rosenkranzes wesenilich
und dauernd beitragen, und insbesondere den Geistlichen Vor-
siehern der Rosenkranz-Bruderschaften und Vereine zur Lösung
vieler diesbezüglicher Fragen allezeit sehr willkommen sein wird.«

1llrrsonal-YlarlJrictJten.
Angeftellt wurden die Herren:

Kaplan Gustav Kosak als Lokalift in Dziergowitz. � Seelsorger
Joseph Hauke zu Hohenfriedeberg als Pfarrer in Gottesberg. �
Seelsorger Richard Schauder als Pfarrer in Bankwitz. � Pfarr-

Admintstrator Augustin Nickisch als Pfarrer in Lähn. � Seelsorger
Thomas Kulka zu Grzendzin als Pfarrer in Chrzumczütz. -
Seelsorger Theodor Hoffmann als Pfarrer in Friedewalde. �-
Pfarrer Hermann Fuchs zu Boischow als Pfarrer in Kreuzdorf.
Kaplan Jakob Pakusa zu Rybnik als Pfarrer in Pstronzna. �
Seelsorger Augustin Wolczyk als Pfarrer in Pschow. - Seel-
sorger Anton Tumulka als Pfarrer in Rosnochau. �- Pf
Joseph Willnich zu Herrnstadt als Pfarrer in Trantliebersdor;. �-
Kreisvikar Augustin Lorenz zu Neumarkt als Kaplan in C «
Glogau. -� Kaplan Paul Zielonkowski zu Ruda als I. Ko
in Gleiwitz. � Weitpriester S tep h an Schiwietz als Kaplan it. ;Lost.
� Weltpriester Carl Bartelmus als Kaplan in Beuthen O.XS. �
Weltpriester Franz S tarker als Kaplan in Ziegenhals. � Weltpriester
Viktor Los als 1I. Kaplan in Rybnik. � Weltpriester Johannes
Langer als Kaplan in Naumburg a.JOu. � Seelsorger Paul
Porfchke als Pfarrer in Kreuzenort. � Seelsorger Emil Gans
als Pfarrer in Langendorf. � Seelsorger Theodor Grüh-ling als
Pfarrer in Landsberg a.XW. �-� Kaplan Richard Biehler zu Raum-
burg a. O. als Kaplan in Vrieg. � Seelsorger Hugo Czerwenka
als Pfarrer in Kuttlau. � Religionslehrer Michael Kosellek als
Pfarrer in Gr.-Rudno. -� Seelsorger Julius Thtelsch zu Freihan
als Pfarrer in Niehmen. � Weltpriester Augustin Gaffron als
Kaplan bei St. Mauritius in Breslau. � Weltpriester Paul Kirmes
als Schloßkaplan in Brustawe. � Seelsorger Alfred Grönouw
zu Gr.-Rudno als Lokalist in Boguschütz. � Pfarrer Emil Hille
zu Stettin als Pfarrer in Deutsch-Wartenberg. � Kaplan Johanne s
Thiel zu Krappitz als Pfarrer in Gr--Leubusch.

Gestorben:
Pfarrer Herr Mathias Filistin in Schierokau, -s- 2. Oktober 1886-
Geistl. Rath und Pfarrer Herr Augustin Fischer in Reichenau,

-s- 4. Oktober 1886. R« i. p.
()0ng·reg«nti0 Latini«

Am 1. Oktober starb der Pfarrer Herr Anton Spät in Költschen.
R. i. p. � Als soda1is wurde aufgenommen Herr Erzpriester und
Pfarrer bei St. Vincenz Franz Schmidt in Breslau.

Am 5. Oktober starb der Pfarrer Herr Joseph Aßmann in
Sachwitz. R. I. p. � Als soda1is wurde aufgenommen Herr Pfarrer
Augustin Töpler in Ober-Gläiersdorf. -

Am 7. Oktober starb der Präses der Eongregation, Alumuatsrektor
und Consistorialrath Herr Lin. theol. Paul Storch. R. i. p. �
Als Sodalis wurde aufgenommen Herr Richard Steht, Pfarrer
in Mokrau. ����-���·

Milde Gaben.
(Vom 24. September bis 8. October incl.)

Werk der heil. Kindheit: Vie,litz durch H- K- Sp0hV 1l4 F!-.
Rothwaltersdorf durch H. Pf. Grüger zur Loskaufung eines Heiden-
kindes Georg zu taufen 2l Mk., Tempelfeld 5,80 Mk., Steinau O.XS.
durch H. Seels. Hirschberger zur Loskaufung eines Heidenkindes Maria
zu taufen 24 Mk., Ziegenhals durch H. Pf. Dittrich 1l4 Mk., Buß-
lawitz durch H. Cur. Rother 2,50 Mk., Bußlawitz durch denselben
zur Loskaufung eines Heidenkindes Josepha zu taufen 2l Mk., Tillowitz
durch H. Erzpr. Ronge Z Mk., Brieg durch H. K. Jung�;1z1ann 36 Mk.,
Kunzendorf durch H. Pf. Laugner 170 Mk., Breslau 2 k., Brustawe
H. Rendant Bannes 5 Mk., Breslau durch H. K. Bürger 4,80 Mk.,
Breslau durch H. K. Klinke 18 Mk« Gtesmannsdorf durch H. Pf.
Dis. Laugwitz 2,35 Mk., Breslau durch H. Cur. Dr. Eymmer 25 Mk.,
Hoppenwalde durch H. Pf. Welzel 13 Mk.

Gott bezahl�s! A. Sambale.
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Iulnli·1um im Jahre 1886.

Für unsere Diöces e empfehlen wir In unserem Verlage erschien soeben:

sowohl deutsch als auch politisch:

;iubiliium:«-�gbiieljlein
�i des

E » für das außergewöhnlichel . &#39;

«sthnm Breslau und seines Delegatur-.Vezirkes

Nach dem Hirtenbriefe des Hochwürdigsten Herrn Fürstbischof
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Robert
herausgegeben von Hi. Meer·

Mit liirrlJlittJer i!Benehmignng.
· Zweig 15 As.

Probe-Exemplare stehen gratis und franco zu Diensten.
«. G. P. Aderholz� Buchhandlung in Breslau.
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YjerderJsrtJe xIerlngghandlnug iuYreitiurg (xiadeu)z
iCFoeben sind erschienen und durch alle.Buchhandlungen zu

bez e en,
in Breslan durch G. P. Aderholz� Buchhand1ung:
Kalender sur Zeit und Ewigkeit sur 1887.

Schule Gottes (Zweiter Theil der ,,Eigen-
schaften Gottes«). Von Zittern Fttol;. Nach
dem Tode des Verfassers herausgegeben von P. Franz
ti)attler, S. J. Mit einem Titelbild und vielen Holz-
schnitten. 48 Ouartseiten Text. Mit oder ohne
Calendarium und Marktverzeichniß. Preis 30 Pf.
(ftüher 35 Pf.).

Bei gleicher Ausstattung und gleichem Umfang
e der Jahrgang 1886 ist der Preis pro 1887 von

5 Pf. aus 30 Pf. ermäßigt.
onntagglralender sur 1887. Mit vielen
Jllustrationen und einem Rebus mit 25 Gaben.
48 Quartseiten Text. Dazu ein Titelbild: Porträt
des hochw. Herrn Dr. I)olJ. Chr. sinds, Erzbischof
von Freiburg. Mit oder ohne Calendartum und
Marktverzeichniß. Preis 30 Pf.

Der ,,altmodifche« Waldbruder Bastian, den Lesern
des Sonntagskalenders läugst ein lieber Bekannter, weiß in dem
Haupttheile des Kalenders in seiner herzgewinnenden Redeweise
wieder so viel Ergötzliches und Erbauliches zu erzählen, daß
Niemand den Kalender ohne nachhaltigen NuFen aus der Hand
legen wird. �- Eine zweite Erzählung: »Das leiensäcklein,
oder: Besser klein angefangen als klein aufgehört«,
iebt ein ergreisendes Lebensbild aus dem bayerischen Unterlande.

Darauf so gt eine interessant gefchriebene Uebersicht über die
Weltbegebenheiten. Außerdem enthält der Kalender ver«
schiedene kleinere Artikel und einen Rebus. Das prachivolle,
als besondere Beilage gedruckte Porträt des hochw. Herrn Erz-
bischoss Dr. Roos erhöht noch den Werth des Kalenders.
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Geschichte der Nesormation in Schlesien. Fascikel I.
Von Erzpriester Dr. glulJ. Yofftter, Pfarrer in Oltaschin
bei Breslau. gr. 8«�. 182 S. Preis 2 Mark.

Im vorigen Jahre erschien von demselben Herrn Verfasser:
Der Minorit Er. Michael Hillebrant ans Schweidnitz..

Ein Beitrag zur schlesischen Reformaiionsgefchichte des
16. Jahrhunderts. gr. 8«�. 90 S. Preis 1 Mk. 50 Pf.

G. P. Aderholz� Buchhandlung in Breslau.
Ein neues, schönes Gebet� unt! -fJInc1aekIt8k)uckc für (kiriftkiekse

Jungfrauen!

Himmlischer Liliengarten.
Katholisches Gebet- und Andachtsbuch für christliche

Jungfrauen.
Sammlung der schönsten und vorzüglichsten, zumeist aus den Schriften:

der Heiligen entnommenen Gebete. «
Mit Genehmigung der geistlichen Obern.

Preis geb. Mk. 1,50 und höher.
Verlag von A. LaUmann in Dülmen.

Die betende Jungfrau findet in demselben für die einzelnen Fest-
zeiten des Kirchenjahres, für ihre religiösen Bedürfnisse, für ihre kleinen
und großen Anliegen die pasfendsten Andachtsübungen. Möge es in
den esitz vieler christlichen Jungfrauen gelangen.
In Zreslau vorräthig in G. Ists. 3tderlJolz� Buchhandlung.

Unser
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agervon L;-�
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reichert
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werden
Bestellungen «um- Igehend ausgefnhrt· U

«

2i.lBaumann in iUülmen.
S  � � �
« zjerder�srhe xIerlagxihandlung, zI»Zreilinrg (Yaden). ?

-:jK-T-H--F-�-T-� -�-H-T-H�-T7 - - �- - - sh-

« b soeben ist erschienen»und durch alle Buchhandlungen zu
ez e en,

in Breslau durch G. P. Aderholz� Buchhandlung-

Singenlierger, J» Ac101«0 te) O«s;.Ik"«i (-
) preise- C» erneut hie merkt Quer-40. (87 S.) -J-I. 4. Preis

des Gesangbnchs »O Christ hie merk« ohne Gebetsanhang
broschirt 60 P-".; geb. 80 Pj.; mit Gebetsanhang broschirt
&#39;70 PJ·; geb 90 Pf. � Früher ist erschienen:
idreves, G. M, S. «J., Ein Wort zur Gesang-

- HUkHfI«cIgc« Zugleich Prolegomena zu einem Büchlein
· geistlicher Volkslieder. gr. 80. (1V und 131 S.) M. 1.70. «
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g»Yerder�skl1e Zyerlngxil1andlung. Freiburg (Baden). J
l Soeben list vollständig erschienen und durch alle Buchhand-UU U c U-ge zu ziehe

in .IL3re8kau durch G.  FIcIerk1okz� Buchhandlung:
Dr. J. Srhnsiers

ihandbuchzurtBibliscl)en Geschichte
Für den Unterricht in Kirche nnd Schule, sowie zur Seil3sti5eiehrllng.

Mit« Karten, Plänen und vielen .bolzschnttten.
Neu bearbeitet von Dr. I. B. Holzainmer.

Vierte, vermehrte und verbesserte Anflage.
Mit Approbatlon des hochw. bischöflichen Ordinariates zu Mainz.

Vol1ständig in 15 Lieserungen is II. l oder in zwei Bänden
gr. 80. (X()lI und 160l S. M. 15; geb. in Original-Einband.
Halbsafsian mit rothem und schwarzem Schildchen und Gold-
pressung auf dem Rücken III. 19. � Einbanddecke apart pro

Band .-II. 1,50.
Erster Band: Da- Halte Testament. Mit dem großen Plan

von ,,Jerusalem zur Zeit Jesu Christi« von Wörnhart, und
der Karte: «Palästina von der Rückkehr der Juden aus der
babylonischen Gefangenschast bis zur Zerstörung Jerusalems«.
gr. 80. (1.xx11 und 867 S.) II. 8; geb. M. 10.

Zweiter Band: Da- Biene Testament. Mit den Plänen!
,,Die Kirche des heil. Grabes« nnd ,,Hcntiges Jerusalem
aus der Vogelschau«, nnd der Karte: »Die Reisen Jesu«.
gr. 80. (XX und 734 S.) M. 7; geb. III. 9.
Vorstehendes Handbuch soll vor allem den Lehrer und Geist-

lichen in Stand setzen, sich auch ohne Fachstudien und eine
förmliche Bibliothek von naturwissenschastlichen, historischen,
archäologischen, exegetischen nnd dogmatischen Werten die zu
einer gediegenen Erklärung der biblischen Geschichte nothwendigen
oder nützlichen Kenntnisse zu verschaffen. Zugleich aber ist das
Handbuch auch für die lveitesten Kreise der katholischen gebildeten
Welt berechnet, um ihnen das Wichtigste aus der heiligen
Geschichte vorzuführen und sie gegen die ebenso zuversichtlichen
wie grundlosen Einwände des modernen Unglaubens zu wassnen.
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Ab011nements EiI11a(11u1g
aus den 27. Jahrgang des

Herausgegeben vonU g O YjemriklJ xlagelsclJmitt,i i Oberpfarrer.
Eine Monatsfchrift für Mit einer Zugabe: »

Ists-Eises Mel- A"s:.«3i»»:«:.:--s.st»x3.3Irx:««s«
beVedspmkM· Homiletik und .Katechetik.

Preis pro Jabrgan von 12 Heften .-it. 5,70 -L» - Fl. 3,53 B. W.Bei den Postanssalten pro Quartal (3 Heste) Ja l,50 -E,
= 93 Kreuzer ö. W. «-

t 1 ist ben erschienen. Abonnements über- -  «·nehm«3ek1lle BuZhsindlungen, welche auch das I- Heft W H«  .
Ansicht tiefem. I 2l-«-·,-,-F
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Z)onanwiirther liathotifche .-Kalender sitt 1887.
Wir empfehlen hiermit die in unserem Verlage erscheinenden,

nachsiehend verzeichneten

Donauwörther natholiskhen Kalender für 1887
und bitten herzlich um möglichst große Verbreitung.
YiIlonilta-xi«rnlender. X1. Jahrg. 1887. Mit einem sehr

gut ausgeführten farbigen Titelbild nnd vielen Jllustrationen.
Mit Markt-Verzeichniß und Wandkalender. Ouartsorniat.
Preis 50  ·

Kleiner xliensilmten-Heulender. IX. Jahrg. 1887. Mit
vielen Abbildungen. Taschenformai. Preis 20 -H.

Yiinder-Heulender. 1x. Jahrg. 1887. Mit vielen Bildern.
Kleinstes Taschenformat. Preis ungebunden 20 -Z; in
Leinw. geb. 45 -»Z,.

Y"iailJolisrtJer 2xelJrer-Heulender. vI1I. Jahrg. 1887. 80.
Preis in Leinwand geb. -it. 1.���.

Yer.Holdaienfrennd. Taschen-Kalender f. Soldaten. 1I. Jahr-
gang. 1887. Mit vielen Jllustrationen und feinstem
farbigen Umschlag. 20 -es.

GasctJen-xiialender für die siudierende Jugend. IX. Jahrg.
1887. il. 8". Preis in halb Leinw. geb. 40 -Z; in
ganz Leinw. geb. 60 -Z.

GlJiersktJniz-Heulender. v. Jahrgang. 1887. Mit vielen
Jllustrationen. Kleinstes Taschenforniat. Preis 10 -is.
K« Wiederverkäufern»hoi)en Rotbart. II

Bestellungen nimmt jede Buchhandlung, jeder Buchbinder,
Postbote u. s. w., sowie die nnterzeichnete Verlagshandlung entgegen.
In Moskau vorräthig in G. M. .GIcleri1okz� Buchhandlung.

Hochachtungsvoll
x1onanmiirti1, 1886.

« (V.2.,2k».) �Z:l3uchHandl�ung -El. Z,lXuer.
Das

1. 8rfiiesisliie 8s1eriai- Institut
für

« Kirchen - Jlnsflaiinng-J - Gegenstände

,«z C. Buhl in Breslan,
; K! Domstraße Nr. 4

  gegriint1ei 1865, prämiiri mit riet silbernen·    -Meclaikke l881,ists hei1tsich, gestiitzt auf die besten Zeuguisse,
insbesondere von St. Bis«chös1ichen Gnaden,
dem ti)ochwitrdigsten Herrn weihllisihof
Dr. Gleich, zur Anfertigung von 2tltären,

E »Es:
-If »:-i:·

in Z-adersorn und Zuünster. , --  ti)olzschnttzetei) m allen Großen bei soltder
Verlag von F er d in an d S ch -Z n in gh i F«-«!L��-,·:!«7 KUU3kIU-·BkkU2ksI·ü!)!kU. SkUk·F1EI1(Øk»«EgkIZUI·

-s il.-ilJu nasse-« v-»kkaiyig in trug. n«12ke«-tz-"Vuchhaud1uug.   und kuustgerechter Ausführung zu den
II« · btlltgsten Preisen bestens empfohlen

Mit einem Prospekt über die Volks-Ausgabe von Adalbert Stifter�s Ausgewählten Werken.
-K K - Z  - Druck von Robert Nischkowsky in Bresl-an. . - -


